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Vom PfarrSolidaritätsFonds (PSF) zum neuen  

PfarrAusgleichsFonds (PAF)  
 
 
 
 
 
Liebe Seelsorger, PfarrassistentInnen und PfarrkirchenrätInnen! 
 

Wie vorgesehen wurde heuer die bisherige Gebarung des bis Ende 2020 nur ad 
experimentum in Kraft gesetzten PfarrSolidaritätsFonds evaluiert. Die Vorschläge der 
Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Richtlinien für die Abgabenberechnung wie auch die 
von der Pfarrverwaltung angeregte Zusammenlegung mit der bisherigen „Kanzleibeihilfe“ in 
den neuen PAF wurden sowohl von der Dechantenkonferenz und dem Priesterrat als auch 
in der Budgetsitzung des eb. Konsistoriums mit dem Diözesankirchenrat einstimmig 
befürwortet. Dieses neue Unterstützungsinstrument für wirtschaftlich schwache Pfarren 
wird folglich den bisherigen PSF ablösen und mittels Veröffentlichung seines Statuts im eb. 
Verordnungsblatt per 1.1.2021 in Kraft gesetzt.  

 

Ihre aus den Einnahmen 2020 zu berechnende Abgabe bitten wir Sie wieder bis 30. April 
2021 auf das Raika-Konto: IBAN AT42 3500 0000 0002 4000 zu überweisen. Das Statut des 
neuen PAF, das automatische Berechnungsblatt (bitte parallel zur Überweisung ebenfalls bis 
spätestens 30. April an die Pfarrverwaltung übermitteln) bzw. das Ansuchen-Formular 
stehen nach Neujahr auf der FiKa-Internetseite zum Herunterladen bereit! 

 
 
 


